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die Regierungszeit Theuderichs IV.30 und das ‘Interim’31 umd je ein 
Jahr zu hoch angesetzt, die Regierungszeit des letzten Merowingers 
dagegen zutreffend bemessen32. Die eigentlichen Schwachstellen des 
Katalogs liegen also bei Theuderich IV. und dem ‘Interim’, doch beträgt 
die Fehlerspanne nie mehr als ein Jahr.

30) 721 Januar 30/Mai 13 - 737 März 16/April 30 (Krusch) - rund 16 Jahre.
31) 737 März/April - 743 Febr. 15/März 2 (Krusch) - rund 6 Jahre.
32) 743 Ende Febr. - 751 Okt. 31/752 Januar 23 (Krusch) - 83A Jahre.
33) MGH SS rer. Merov. 7 S. 480.
34) Die Vermutung, daß der Arnulfingerclan nach der Ermordnung Childerichs 

II. mit dem Neustrier Ebroin kollaborierte oder an der Konspiration gegen Dago­
bert II. Ende 679 beteiligt war, ist mehrfach geäußert worden.

35) Dagobert starb nach Fredegar 4,79 (MGH SS rer. Merov. 2 S. 161) anno sexto 
decimo regni sui.

36) 662 Mai 2/Dez. 9 - 675 Oktober 18/Dez. 9 (Dupraz) - rund 13 Jahre. Tod 
wohl im 14. Regierungsjahr.

Der erste Redaktor des längeren Katalogs, d.h. der Fassung II, hat die 
kürzere Liste als Grundstock unverändert übernommen und bis zu Pip­
pin weitergeführt33. Die Vermutung spricht dafür, daß er auch den vor­
geschalteten, mit Dagobert I. einsetzenden austrasischen Königskatalog 
im wesentlichen unverändert übernahm:

Regnavit Dagobertus annus XVII
regnavit Segobertus “ XXII
regnavit Heldobertus “ VII
regnavit Heldericus “ XV

Da Dagobert II. (676-679), der letzte austrasische Teilherrscher dieser 
Reihe, nicht genannt ist, scheint die Liste in seiner Regierungszeit ent­
standen zu sein. Indessen ist nicht ganz auszuschließen, daß der Sohn 
Sigiberts ID. im Original gestanden hat, aber einer damnatio 
memoriae34 oder einem redaktionellen Eingriff zum Opfer gefallen ist. 
Denn nicht mit Dagobert II., wohl aber mit Childerich DL (t Herbst 
675) ließ sich der austrasische Katalog fugenlos mit dem Grundstock der 
Fassung I verbinden, in dem die Regierungsjahre Theuderichs III. 
(673-690/91) vorgegeben waren.

Da die Regierungszeit Sigiberts III. zur Debatte steht, ist sie bei der 
Prüfung der chronologischen Angaben des austrasischen Katalogs vor­
erst auszuklammern. Um ein Jahr zu hoch angesetzt ist die Regierungs­
zeit Dagoberts I.35 und Childerichs II.36, wie schon Krusch vermerkt 


